
             

              
 

WALDREICHS 
 

 

Feuerlöscherüberprüfung 
 

Samstag, den 16.05.2015 von 14.00-17.00 Uhr  
 

im  Feuerwehrhaus Waldreichs  
 

Alle zwei Jahre wird von der Freiwilligen Feuerwehr Waldreichs die periodische Feuer-

löscherüberprüfung durchgeführt. Ein Feuerlöscher muss alle 2 Jahre auf seine Funktions-

tüchtigkeit geprüft werden. 

Sie haben dabei die Möglichkeit die Feuerlöscher ab 13.00 Uhr selbst ins Feuerwehrhaus zu 

bringen. Bitte die Feuerlöscher mit dem Namen beschriften.                                                                  

Anmeldungen bei HBM Reinhard Wentseis  unter der Tel. Nr.: 0676/32 32 698 

Im Feuerwehrhaus kümmert sich die fachkundige Firma Thomas Scherzer, 3874 

Haugschlag 131, mit Unterstützung einiger Feuerwehrmitglieder, um die Wartung der 

Geräte.  

         Die Überprüfung pro Feuerlöscher kostet € 5,00 

Defekte Teile, die erneuert werden müssen, werden gesondert berechnet. Neue 

Feuerlöscher können in verschiedenen Größen und Preislagen besichtigt bzw. erworben 

werden.                                                                                                                                   

Die FF Waldreichs sieht diese Aktion als ein Service an und wird diese Aktivität auch in zwei 

Jahren wieder durchführen. 

Das Kommando hofft auf zahlreiche Teilnahme. 



 

Handhabung von Feuerlöscher 

 

Haben sie schon einmal einen Feuerlöscher bedient? 

Heuer können sie im Zuge der Feuerlöscherüberprüfung beim Feuerwehrhaus in Waldreichs 

ab 14.00 Uhr nach einer Schulung einen Feuerlöscher selbst bedienen.  

Es stehen Feuerlöscher der,  

Brandklasse A – (Wasser)    Feste Stoffe, 

Brandklasse B – (Pulver)    Flüssige bzw. flüssig werdende Stoffe, 

Brandklasse A, B – (Schaum)   w.o. 

Brandklasse C –     Gasförmige Stoffe, 

Brandklasse F -     Brände  von Speiseöle bzw. Speisefette,  

kostenlos zu Verfügung. 

Die Handhabung und die Verwendung wird ihnen von Feuerwehrmitgliedern erklärt.  

 

Rauchmelder 

Ab 1. Februar 2015 muss in Niederösterreich in jeder neu gebauten Wohnung und 

jedem privaten Einfamilienhaus-Neubau ein Rauchmelder installiert werden.  

Laut Statistik gibt es in Wohnungen mit Rauchwarnmeldern deutlich weniger Todesfälle 

durch Rauchgasvergiftung. Bereits in sieben Bundesländern gilt daher die Verordnung, dass 

in jedem Neubau diese Geräte eingebaut werden müssen. 

 

Es können verschiedene Rauchmelder vor Ort erworben werden.   

 

 


